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358 NACHRICHTEN

Franco Valsecchi, L’Italia nel settecento dal 1714 al 1788. Con 
501 illustrazioni nel testo e 32 fuori testo di cui 16 a colori (= Storia d’Italia 
7, Milano, A. Mondadori 1959,1040 S.). - Der Kampf der Dynastien Bourbon 
und Habsburg um die Vorherrschaft in Europa und damit auch in Italien 
kennzeichnen die politische Geschichte der Halbinsel im 18. Jh. Im ersten 
Teil des Hauptwerkes des nunmehr römischen Historikers ist von den Ver
trägen von Utrecht und Rastatt die Rede, welche das Jahrhundert einlei
teten ; den einflußreichen Staatsmännern Alberoni, Chauvelin und D’Argen- 
son sind eigene Abschnitte gewidmet. Die Krisis des Ancien Regime inner
halb der ohnmächtigen italienischen Staatenwelt wird mit Berücksichtigung 
der sozial-wirtschaftlichen Probleme im 2. Teil behandelt, während der 
3. Teil die Reformen der Habsburger und Bourbonen betrifft, Reformen, die 
unter dem Druck der Aufklärung die Loslösung von der mittelalterlichen, 
feudalen Welt und damit den Risorgimento vorbereiteten. Der 4. und letzte 
Teil ist der kulturellen Entwicklung Vorbehalten (bildende Künste, Litera
tur, Philosophie und Musik), so daß das Werk als eine Synthese der gesamten 
Geschichte des settecento gelten darf und als solches einen besonderen Platz 
in der Historiographie Italiens behaupten wird. H. G.

Emilio Bussi hat sein QE. 40, 238 genanntes Werk: II diritto pubblico 
del Sacro Romano Impero alle fine del XVIII secolo mit einem 2. Bande zum 
Abschluß gebracht (Milano, Giuffre 1959, VIII n. 478 S.), in dem in zwei 
Teilen die Regierung im Reich und in den Ländern geschildert wird. Von 
demselben Vf. findet sich eine Abhandlung: ,,La democrazia nel primo 
Reich“ in Riv. stör. dir. Ital. 32 (1959) 5-121, worin die alte Ständeverfas
sung des Reiches und der Länder — ohne Rücksicht auf die neuere deutsche 
Literatur - unter fast ausschließlicher Benützung der zeitgenössischen 
Schriftsteller als „liberale und demokratische Verfassung“ dargestellt wird. 
Dieser Erweiterung des Begriffes Demokratie kann der Historiker jedoch 
kaum folgen; denn was hat der dualistische und von einer patriarchalischen 
Staatsauffassung getragene Ständestaat mit Demokratie zu tun, die eine 
atomistische Auffassung der Gesellschaft sowie den Gedanken der Volks
souveränität und der Volksvertretung voraussetzt ? Ist mithin das metho
dische Vorgehen des Vfs. bedenklich, so haben doch seine Arbeiten das Ver
dienst, an die seit langem vergessenen Quellen des 17. und 18. Jhs. heran
zuführen. P. H.

H. Benedikt, Der Streit zwischen dem König beider Sizilien und 
dem Orden der Johanniter (1753/54), Mitt. Inst, österr. Gesch. 68 (1960) 
328-336, ergänzt den bereits bekannten Sachverhalt (Beschlagnahmung des 
gesamten Ordensbesitzes durch Karl III. als Reaktion auf die Verhinderung


